
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/9/24 15Os106/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Im Hinblick auf § 294 Abs 2 StPO ist dem Rechtsmittelgericht die Möglichkeit erö net, abgesehen vom

Verschlimmerungsverbot auch solche Modi kationen des bekämpften Strafausspruches vorzunehmen, die nicht vom

Berufungswerber beantragt wurden (Foregger-Kodek StPO 5. Au age § 294 Erlaß V) - hier: Anwendung des § 13 Abs 1

JGG 1988.
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